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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.08.1989

Norm

StGB §167

Rechtssatz

Die im § 167 StGB vorausgesetzte rechtzeitige, freiwillige und vollständige Schadensgutmachung betri3t (jeweils nur)

den "aus seiner Tat entstandenen" Schaden. Werden daher in ein- und demselben Urteil einem Angeklagten mehrere

Taten angelastet, so sind die Voraussetzungen für eine Stra<osigkeit infolge tätiger Reue (§ 167 StGB) bei jeder

einzelnen Tat gesondert zu prüfen.
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